
Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

Stand des Stadtkartenauszuges: 09/2016

Räumlicher Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 352-2 umgrenzt:

- im Norden: durch die nördliche Flurstücksgrenze des Flurstücks 30/4, der westlichen Flur-

stücksgrenze des Flurstücks 10100, der südlichen Flurstücksgrenze der Flurstücke 

10098, 10080 und 10081, 

- im Osten: durch eine gedachte Linie, die ca. 50 m westlich der Ostgrenze des Flurstücks 

434/31 liegt, 

- im Süden: durch die Nordgrenze der Flurstücke 31/2 (teilweise), 31/4, 31/5 und 10036 

(teilweise)

- im Westen: durch die Schwanstraße  (Ostgrenze des Straßenflurstücks 33/1).

Alle Flurstücke sind Bestandteil der Flur 608.
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Stand des Stadtkartenauszuges: 09/2016

Ausschnitt aus der topographischen Stadtkarte M 1:10 000

Räumlicher Geltungsbereich zum Bebauungsplan Nr. 352-2 umgrenzt:

Bebauungsplan Nr. 352 - 2

Alle Flurstücke sind Bestandteil der Flur 608.

durch die Schwanstraße  (Ostgrenze des Straßenflurstücks 33/1).- im Westen:

(teilweise)

durch die Nordgrenze der Flurstücke 31/2 (teilweise), 31/4, 31/5 und 10036 - im Süden:

 434/31 liegt,

durch eine gedachte Linie, die ca. 50 m westlich der Ostgrenze des Flurstücks - im Osten:

10098, 10080 und 10081, 

stücksgrenze des Flurstücks 10100, der südlichen Flurstücksgrenze der Flurstücke 

durch die nördliche Flurstücksgrenze des Flurstücks 30/4, der westlichen Flur-- im Norden:

Bezeichnung: Schwanstraße                                 DS0144/17 Anlage 1

Lageplan zur  S a t z u n g


